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INTERPELLATION von Thomas Vogel (FDP, Illnau-Effretikon), Jean-Philippe Pinto (CVP, 
Volketswil) und Hansueli Züllig (SVP, Zürich) sowie Mitunterzeichnen-
de 

 
betreffend Der Bund als Schuldner – Verrechnen mit dem NFA-Beitrag des Kantons oder 

Beschreiten des Rechtsweges? 
 
 
 
Die notwendige, unverzinste Vorfinanzierung des Bundesanteils an der Realisierung der 
Durchmesserlinie durch den Kanton Zürich, aber auch die geringere finanzielle Beteiligung 
des Bundes an der 4. Teilergänzung der S-Bahn, entgegen einer anderslautenden Vereinba-
rung, lösen Unmut aus. Der Kanton Zürich als grösster Zahler im System des nationalen Fi-
nanzausgleichs scheint bei der finanziellen Unterstützung von wichtigen Infrastrukturvorha-
ben durch den Bund hinten anstehen zu müssen – Infrastrukturbauten notabene, die durch-
aus zur wirtschaftlichen Potenz des Kantons beitragen, welche dann wiederum Grundlage 
dafür ist, grösster NFA-Zahler zugunsten der Bezugs-Kantone zu sein. Aktuell liegt nun, als 
Ausdruck des Missfallens, ein Antrag vor, gemäss welchem die offenen Forderungen des 
Kantons gegenüber dem Bund mit der NFA-Zahlung des Kantons zu verrechnen seien – im 
Wissen drum, dass dies aufgrund gesetzlicher Vorgaben wohl nicht möglich ist. 
 
Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten: 
 
1. Ist es zutreffend, dass eine Verrechnung von offenen Forderungen des Bundes ge-

genüber dem Kanton Zürich rechtlich unzulässig ist? Und wenn ja, worauf stützt sich 
diese Unzulässigkeit? 

 
2. Wie hat sich der Regierungsrat in der Vergangenheit gegen die Zahlungsverzögerung 

bzw. Beitragsreduktion des Bundes zur Wehr gesetzt? 
 

3. Ist der Regierungsrat bereit oder ist es sogar das übliche Vorgehen, Zahlungsverpflich-
tungen des Bundes jeweils im Rahmen einer Vereinbarung zu regeln? 
 

4. Wenn ja: Ist der Regierungsrat bereit, die Einhaltung einer vertraglichen Zahlungsver-
pflichtung auch durch Beschreiten des Rechtsweges einzufordern? Ist dies rechtlich 
möglich? Wenn nein: wäre der Regierungsrat bereit, sich für eine Anpassung der recht-
lichen Situation einzusetzen, mit dem Ziel, inskünftig vertraglich garantierte Zahlungs-
versprechen des Bundes einklagen zu können? 

 
 

 Thomas Vogel 
 Jean-Philippe Pinto 
 Hansueli Züllig 
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